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sertation vor. Sie wurde während meiner Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mit-
arbeiter an der Frankfurter  Universität geschrieben, im Januar 1991 abge-
schlossen und im September 1991 noch einmal überarbeitet. Der Stand der Li-
teratur liegt etwa bei Januar 1991, der Stand von Dokumenten/Abkommen -
wegen der längeren Dauer bis zu ihrer Veröffentlichung  - noch etwas früher. 
Bei der Überarbeitung wurden einige Aktualisierungen vorgenommen (zuletzt 
im Januar 1992). Dem Verlag Duncker & Humblot gebührt Dank für die Auf-
nahme der Arbeit in sein Verlagsprogramm und dem Auswärtigen Amt, Bonn, 
für die großzügige Förderung der Drucklegung. 

Zunächst sei meinem Doktor-Vater, Prof. Dr. Michael  Bothe,  herzlich ge-
dankt, der mich zu diesem Thema anregte. Verschiedene Arrangements ermög-
lichten den Abschluß der Arbeit innerhalb der selbstgesetzten Frist von zwei 
Jahren. Besonders wichtig hierfür  war seine Bereitschaft, mich gut sechs Mo-
nate von meiner Tätigkeit am Lehrstuhl zu beurlauben, um in dieser Zeit die 
Arbeit abschließen zu können. Ihm wie dem Zweitgutachter, Prof. Dr. Eckard 
Rehbinder,  danke ich für Gedankenaustausch und dafür, daß sie mir Doku-
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Daß diese Arbeit - entgegen meinen Befürchtungen - doch noch in der anvi-
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Dies hier auszusprechen, ist mir umso wichtiger, als der Abschluß ihrer eigenen 
Dissertation2 sich dadurch etwas verzögert hat. 

*  ERehbinder,  Das Vorsorgepiinzip im internationalen Vergleich (Umweltrechtliche Studien 
12)( Düsseldorf 1991. Im Gegensatz zur veröffentlichten  Fassung enthielt die Manuskript-Fassung 
ein Kapitel zum Umweltvölkerrecht; daher wird in der Arbeit fast immer nur aus dem Manuskript 
zitiert. 

2 ARieks,  Strafwunder in frühmittelalterlichen Heiligenviten, theoLDiss. Münster i.E. 
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30. Assistententagung öffentliches  Recht (Marburg, April 1990) waren eben-
falls eine Ermutigung. 
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3 Seine Dissertation lautete: G Hohmann,  Heinrich Koenig: Leben und Werk des Fuldaer 
Schriftstellers (1790-1869) mit besonderer Berücksichtigung seines historischen Romans "Die 
Clubisten in Mainz", 42. Veröffentlichung  des Fuldaer Geschichtsvereins, Fulda <Parzeller> 1965. 

4 H Hohmann  (Hrsg), Basic Documents of International Environmental Law, 
London/Dordrecht/Boston <Graham & Trotman> 1992,2 Bande. 
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wäre auch, wenn sich meine Freude am Umweltvölkerrecht auf den einen oder 
anderen Leser übertragen würde. 

Frankfurt  am Main, den 1.2.1992 Harald Hohmann 

^ EbKlein,  Umweltschutz im völkerrechtlichen Nachbairecht (Schriften zum Völkerrecht Band 
50), Berlin 1976. 
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"Die Frage lautet nicht mehr, ob wir uns aus Qualitätsbewußtsein eine mehr oder 
weniger schöne und saubere Umwelt schaffen  oder auch zugunsten anderer Ziele 
darauf verzichten wollen. Die Umweltfrage ist selbst zur Überiebensfrage der 
Menschheit geworden. Das grundlegende Ziel ist es, die Schöpfung zu bewahren. 
Nur wenn wir die Natur um ihrer selbst willen schützen, wird sie uns Menschen 
erlauben zu leben ... Das Unglück von Tschernobyl hat die Notwendigkeit einer 
engen internationalen Zusammenarbeit drastisch genug vor Augen geführt...  Die 
Auswirkungen dieses Unglücks auf weite Teile Europas haben auch den letzten 
Zweifler davon überzeugt, daß Staats-, Bündnis- und Systemgrenzen im Ange-
sicht von Umweltkaustrophen zu völliger Bedeutungslosigkeit herabsinken. Sie 
bieten nicht den geringsten Schutz. Um so weniger dürfen sie die notwendigen 
grenzüberschreitenden Maßnahmen verhindern ... Mit der modernen Naturwissen-
schaft und Technik hat sich das Kräfteverhältnis  zwischen Mensch und Natur 
grundlegend verändert... Jetzt... machte der Mensch diese Möglichkeit <sich die 
Erde Untertan zu machen>, wie es scheint, auf brutale und unverantwortliche 
Weise wahr ... Die Natur wurde ihm zum frei verfügbaren,  auszubeutenden 
Rohmaterial, so selbstverständlich und infolgedessen so wertlos, daß man sagte, 
Luft oder auch Wasser hat keinen Preis ... Heute stehen wir an der Schwelle, ver-
stehen zu lernen, daß die Schöpfung unbezahlbar ist Wir müssen lernen, die Na-
tur zu pflegen, wenn wir der Selbstzerstörung entgehen wollen ... Die Erde ist äl-
ter als die Menschen. Sie wird die Menschen auch überdauern. Sie wird uns Men-
schen beherbergen, solange wir unseren angemessenen Teil von ihren Kräften für 
uns in Anspruch nehmen - nicht mehr. Wir werden die Natur nie beherrschen, 
vielmehr sind wir ein Teil des lebenserhaltenden Kreislaufs. Wir werden es blei-
ben, wenn wir ihn nicht zerstören, sondern achten" (Bundespräsident v. Weiz-
säcker,1986)*. 

* Rede vom 7.10.1986, in: Bulletin Nr. 122 / S. 1025 vom 9.10.1986, Zitate auf S. 1026, 1028 
undS. 1029. 

2 Hohmann 





Kapitell 
Einleitung 

Umweltschutz ist eine Frage der Akzeptabilität und des Überlebens unserer 
Gesellschaftsordnung. Denn akzeptabel kann nur eine Gesellschaftsordnung 
sein, die allen Bürgern Arbeit gibt, ohne die Umwelt so zu belasten, daß sie für 
kommende Generationen als Lebensraum zerstört ist1. Es geht daher auch um 
einen Nachweltschutz2: Ohne eine optimale Ressourcenpflege besteht die Ge-
fahr, daß die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation erfüllt werden auf Ko-
sten der Möglichkeit künftiger Generationen, ihre Grundbedürfnisse zu befrie-
digen3. Dem Umweltvölkerrecht darf es daher nicht allein um die maximale 
ökonomische Aufteilung natürlicher Ressourcen, sondern es muß ihm primär 
um optimale Ressourcenpflege gehen. 

Zu berücksichtigen hierbei ist, daß die Geschichte der Menschheit zugleich 
die Geschichte der Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen durch den Men-
schen ist4. Zu einem Belastungsproblem wurde dies - abgesehen von Teilberei-
chen5 - erst jüngst, als es infolge der Industrialisierung zu einer Über-Nutzung 

1 Podlech t in: Hohmann, Freiheitssicherung durch Datenschutz, S. 23. 
2 Vgl. Hofmann  ZRP 1986, S. 87. 
3 Vgl. World Commission  on Environment  and  Development , Our Common Future, S. 43, die 

dies mit dem Stichwort "sustainable development" (deutsch: bestandsfähige Entwicklung) um-
schreibt Sie verlangt ebenso wie die WCED-Experts  Group,  Legal Principles, S. 14, Um-
welterhaltung und bestandsfahige Entwicklung. 

4 Rehbinder,  RabelsZ 40 (1976), S. 363. 
5 Eine erste  Ausnahme betrifft  den Kahlschlag von Wäldern, der in Mitteleuropa insbesondere 

zwischen 1050 und 1300 geschah; hervorgerufen  durch ein spektakuläres BevölkerungsWachstum, 
durch Optimismus und Fortschritts-Denken und den Wunsch, die Natur zu beherrschen und Felder 
urbar zu machen, kam es zu großflächigen Rodungen und zum Wegbrennen ganzer Wälder (vgl. 
Bowlus  in: Sieferle, Fortschritte der Naturzerstörung, S. 15 ff).  Im Jahre 1300 gab es neben chroni-
schem Holzmangel eine Vielzahl anderer, auf diesen Raubbau zurückgehender Krisen (vgl. Bowlus, 
S. 23 ff),  die den Menschen die Endlichkeit der natürlichen Ressourcen zeigten, was zu einem be-
hutsameren Umgang mit der Natur führte (vgl. Bowlus,  S. 28 f). So weist auch Hofmann,  JZ 1988, 
S. 266, darauf hin, daß mit der Waldordnung Nürnbergs aus dem Jahre 1294 die ersten Anfänge ei-
ner planmäßigen Forstwirtschaft  begannen. 

Eine zweite  Ausnahme betrifft  grundsätzlich die großen Städte: So mußte in London wegen des 
ständigen Ärgers über unerträgliche Gerüche und verunreinigte Luft - hervorgerufen  durch das 
Verbrennen stark verunreinigter Steinkohlen in den Kalkbrennereien, Schmieden, Alaunwerken und 
Brauereien der Stadt - erstmals im Jahre 1285 ein königlicher Untersuchungsausschuß eingesetzt 
werden; zu gleichen Belastungen kam es im London des 16. und 17. Jahrhunderts (vgl. Te  Brake, 
in: Sieferle, Fortschritte der Naturzerstönmg, S. 32 ff);  zu den etwas saubereren deutschen Städten 
vgl. Dirime  ier,  Technikgeschichte 1981, S. 191 ff.  Daß es in den Städten des Mittelalters zu Luft-
verschmutzungen, Lärm und Problemen der Abwasserbeseitigung kam, bestätigen auch E.  Schubert 
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der natürlichen Ressourcen kam und man dabei feststellte, daß die Natur, ehe-
dem ein scheinbar freies, fast beliebig aneigenbares Gut, knapp wird6. Dem 
Umweltrecht geht es folglich um die Regelung der konkurrierenden Interessen 
an Naturnutzung, die nicht mehr alle im selben Umfang befriedigt werden kön-
nen. 

1. Präzisierung der Begriffe  Umweltnutzung und Umweltschutz 

Wenn konkurrierende Nutzungen der Natur vom Umweltrecht geregelt wer-
den, heißt dies, daß u.a. auch wirtschaftliche Interessen geregelt werden. Es 
geht jedoch nicht allein um den Schutz wirtschaftlicher  Interessen7, weil ange-
sichts der zunehmend knappen Naturressourcen und der Gefahr ihrer völligen 
Zerstörung die Natur auch "um ihrer selbst willen" erhalten und gepflegt wer-
den muß. Dieser Ansatz beginnt mit der Übernahme des in der Forstwirtschaft 
seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entwickelten Begriffs  der Nach-
hai ti gke  it.  Er beinhaltet, daß eine Tätigkeit oder eine Funktion auf Dauer, d.h. 
generationsübergreifend,  gesichert wird8. Das bedeutet, daß erneuerbare natür-
liche Ressourcen nur in dem Umfang in Anspruch genommen werden dürfen 
und daher so zu bewirtschaften sind, daß ihre künftige Nutzbarkeit oder zumin-
dest ihre Fähigkeit, Belastungen zu absorbieren und sich wieder zu regenerie-
ren, gewährleistet ist. Bei nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen führt das 
Prinzip dazu, mit den Ressourcen möglichst sparsam und haushälterisch umzu-
gehen9. Hinzu kommen Erkenntnisse der Ökologie,  d.h. der Wissenschaft vom 
Haushalt der Natur und von den Beziehungen zwischen den verschiedenen Or-
ganismen, zwischen Organismen und den auf sie einwirkenden Umweltfakto-
ren sowie zwischen den verschiedenen Umweltfaktoren1 Durch die Kenntnis 
von der Verletzlichkeit und der Interdependenz aller Ökosysteme wurden Stra-
tegien der Erhaltung, der umweltverträglichen Naturgestaltung und der sorgfäl-

in: Heimann, Mensch und Umwelt im Mittelalter, S. 257 ff;  Bothe  ZaöRV 32 (1972), S. 483 f und 
Winter  DVB1. 1988, S. 659. Aber erst die Entwicklung einer mit Dampf und Kohle betriebenen 
Technik ab dem 19. Jahrhundert und die Industrialisierung schuf Umweltprobleme einer ganz 
neuen Dimension; vgl. Dingle  in: Sieferle, Fortschritte der Naturzerstörung, S. 61 sowie Bothe; 
Winten  Bosselmann  KJ 1985, S. 350 und Mieck,  Technikgeschichte 1981, S. 239 ff. 

6 Vgl. Rehbinder  RabelsZ 40 (1976), S. 364 sowie Bothe  (Fußn. 5). 

7 Dies scheint Pernice , Die Verwaltung 1989, S. 50, zu verkennen, der scheinbar nur die ro-
mantische und wirtschaftliche Dimension des Umweltschutzes gelten lassen will ("Allen Anschein 
nach erhält der Umweltschutz neben der Romantik grüner Wälder, blauer Seen und zwitschernder 
Vögel zunehmend eine wirtschaftspolitische Dimension"). 

8 Vgl. Winkler,  in: Handwörterbuch des Umweltrechts (nachfolgend: HdUR) Bd. Π , Sp. 14. 
9 So Rehbinder  in Salzwedel, Grundzüge UmweltR, S. 89 und Winkler,  Sp. 15. 
1 0 Vgl. Bick,  in: HdUR Band Π , Sp. 90. 




